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Was ist ein „Grading“?
• Das Grading ist eine prägnante Kennzahl.
• Jedem Grading liegt eine Skala zugrunde. Das ACREDIA Grading 

geht von 1 bis 10. Die bestmögliche Bonität ist 1 mit der nied-
rigsten Insolvenzwahrscheinlichkeit, 10 bedeutet Insolvenz.

Für wen ist es interessant?
Als Versicherungsnehmer profitieren Sie vom ACREDIA Grading. 
Unsere Versicherungssumme erhält durch die Kombination mit 
dem Grading eine zusätzliche Qualität. Sie können die Stabilität 
einer Kreditzusage besser einschätzen.

Für welche Kunden bekomme ich ein ACREDIA Grading?
Für alle Kunden, für die ACREDIA eine Versicherungssumme 
zeichnet.

Wie erstellt ACREDIA das Grading?
• Wir nutzen vielfältige Informationsquellen im In- und Ausland.
• Konzernweite Qualitätsstandards berücksichtigen sowohl Hard- 

als auch Softfacts.
• Das ACREDIA Grading wird laufend überprüft und angepasst.

Welchen Nutzen habe ich davon?
• Sie bekommen eine Einschätzung der Ausfallswahrscheinlich-

keit Ihrer Kunden für die nächsten 12 Monate.
• Sie können Ihr Kundenportfolio nach Risikoklassen gewichten, 

analysieren und damit auch besser managen.
• Das Grading unterstützt Sie bei Ihrer Absatzplanung, denn Sie 

sehen auf Knopfdruck, wie es um die Kreditwürdigkeit Ihrer Ge-
schäftspartner bestellt ist.

• Die Entwicklung des Gradings zeigt Ihnen, ob es mit der Bonität 
eher bergauf oder eher bergab geht. Selbst wenn die Versiche-
rungssumme von ACREDIA noch nicht verändert wird, erkennen 
Sie bereits die Tendenz!

• Das Grading ist ein guter Kompass, wenn Sie strategische Part-
nerschaften eingehen wollen.

Welche Aussagekraft hat das ACREDIA Grading?
Lesen Sie dazu bitte die Beschreibung der verschiedenen Grading- 
Klassen.

Wie schnell bekomme ich ein ACREDIA Grading?
• Das aktuelle Grading sehen Sie ganz bequem im ACT-Portal.
• Selbstverständlich stehen auch alle bekannten Tools zur Verfü-

gung (Download als Excel-Datei etc.).

Das

Eine Bonitätsskala sorgt für Transparenz in der Bonitätsbeurteilung. Sie liefert ein klares Bild der Zahlungsfähigkeit bzw. Ausfalls-
wahrscheinlichkeit Ihrer Geschäftspartner. Im ACT-Portal können Sie nicht nur die Versicherungssummen sehen, sondern auch jenes  
Grading, das der jeweiligen Kreditentscheidung zugrunde liegt.

ACREDIA Grading
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Beschreibung der verschiedenen Grading-Klassen

1. Ausgezeichnete Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist vernachlässigbar, die Finanzkraft außeror-
dentlich hoch. Es ist in hohem Grade unwahrscheinlich, dass sie 
durch vorhersehbare Ereignisse nachteilig beeinflusst werden 
kann. Gegen nicht vorhersehbare Ereignisse besteht eine sehr 
hohe Resistenz.

2. Sehr hohe Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist sehr gering, die Finanzkraft sehr hoch. Es ist 
in hohem Grade unwahrscheinlich, dass sie durch vorhersehbare 
Ereignisse nachteilig beeinflusst werden kann. Gegen nicht vorher-
sehbare Ereignisse besteht eine hohe Resistenz.

3. Hohe Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist gering, die Finanzkraft hoch. Verglichen mit 
den besseren Grading-Klassen kann sie durch äußere Einflüsse 
oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen früher und stärker be-
troffen sein.

4. Gute Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist relativ gering, die Finanzkraft angemessen. 
Verglichen mit Grading-Klasse 3 ist es wahrscheinlicher, dass die 
Finanzkraft durch negative Ereignisse beeinträchtigt wird.

5. Mittlere Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist durchschnittlich. Bonitätsveränderungen soll-
ten genau überwacht werden. Eine angemessene Reaktionszeit 
auf eine Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfeldes dürfte 
vorhanden sein.

6. Erhöhtes Risiko.
Das Ausfallrisiko ist überdurchschnittlich. Kurzfristige und vorsich-
tige Geschäftsbeziehungen können eingegangen werden. Hohe 
Abhängigkeit von wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen. Geringe Resistenz gegen unvorhersehbare Ereignisse.

7. Hohes Risiko.
Das Ausfallrisiko ist hoch. Reaktionszeit bei Verschlechterung der 
Bonität ist nur noch in geringem Umfang vorhanden. Sehr hohe 
Abhängigkeit von allen äußeren Einflüssen.

8. Sehr hohes Risiko.
Reaktionszeit bei Verschlechterung der Bonität ist nicht mehr vor-
handen. Eigenständiges Handeln der Unternehmung erscheint 
nicht mehr möglich. Keine Resistenz gegen unvorhersehbare Er-
eignisse.

9. Außerordentlich hohes Risiko.
Eintritt einer Insolvenz jederzeit möglich.

10. Insolvent.

NR Keine Beurteilung möglich. n
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§ 1 Allgemeines

Die ACREDIA Services GmbH (im Folgenden kurz „ACREDIA“)  
erstellt im Auftrag des Auftraggebers Bonitätsbewertungen  
(„Gradings“) über dessen bestehende oder potenzielle Geschäfts-
partner. Auf Antrag des Auftraggebers wird dieses Grading-Service  
im ACT-Portal zur Nutzung freigeschaltet. Die Vereinbarung über 
die Erstellung von Bonitätsbewertungen zwischen ACREDIA und 
dem Auftraggeber (die Grading-Vereinbarung) kommt durch die 
Freischaltung im ACT-Portal zustande. Es gelten die gegenständ-
lichen AGB ACREDIA Grading 2019 als vereinbart.

Es wird zudem ausdrücklich auf die Geltung der ACT-Nutzungs- 
bedingungen verwiesen, welche der Nutzung des Grading-Service 
im ACT-Portal zugrunde liegen. 

§ 2 Leistungsumfang

Ab der Freischaltung stellt ACREDIA dem Auftraggeber – sowie 
allenfalls berechtigten Dritten (wie insbesondere Zessionaren 
und Versicherungsmaklern des Auftraggebers) – für jedes Unter-
nehmen, für das im Rahmen des bei der ACREDIA Versicherung 
AG abgeschlossenen Versicherungsvertrages eine Versicherungs-
summe besteht, ein Grading zum Abrufen im ACT-Portal zur Ver-
fügung. Gradings werden ausschließlich elektronisch über das 
ACT-Portal übermittelt. Die in das Grading einfließenden Daten 
des betreffenden Unternehmens werden laufend beobachtet und 
ACREDIA stellt dem Auftraggeber sowie berechtigten Dritten das 
jeweils tagesaktuelle Grading zum Abrufen im ACT-Portal zur Ver-
fügung. ACREDIA wird das Grading so rasch wie möglich erstellen. 
Aus rechtlichen oder anderen Gründen kann es vorkommen, dass 
ACREDIA für das angefragte Unternehmen kein Grading zur Ver-
fügung stellen kann.

Für Privatpersonen, die nicht unternehmerisch tätig sind, so-
wie für öffentlich-rechtliche Unternehmen ist die Erstellung 
eines Gradings nicht möglich. Das Grading, das zum Abrufen im  
ACT-Portal zur Verfügung gestellt wird, besteht in einer Zahl (Gra-
ding-Klasse) zwischen 1 („Ausgezeichnete Kreditwürdigkeit“) und 
10 („Insolvent“) oder „NR“, wenn keine Beurteilung möglich ist.

§ 3 Vertraulichkeit und Verbot der Weitergabe

Die Übermittlung der Gradings erfolgt „streng vertraulich“ zur 
ausschließlichen Verwendung durch den Auftraggeber sowie 
allen falls berechtigte Dritte und für deren eigenen Gebrauch. Der 

Auftraggeber verpflichtet sich, die von ACREDIA erhaltenen ver-
traulichen Informationen vertraulich zu behandeln. Diese Geheim-
haltungsverpflichtung ist auf alle Personen, die mit dem elektro-
nischen Datenverkehr mit ACREDIA befasst sind (insbesondere 
auch berechtigte Dritte und deren Mitarbeiter), zu überbinden. Für 
Vertragsbrüche durch diese Personen wird wie für eigenes Ver-
schulden gehaftet. 

Eine Weitergabe der Informationen an unberechtigte Dritte oder 
eine Bezugnahme auf die Informationen gegenüber Dritten oder 
nicht versicherten Konzernunternehmen und Beteiligungsgesell-
schaften ist nicht gestattet. Dies gilt auch für die Weitergabe in 
verarbeiteter Form, in Auszügen, in Teilbeständen und Kurzfas-
sungen. Der Auftraggeber hält ACREDIA von Ansprüchen Dritter 
frei, insbesondere von Ansprüchen des (potenziellen) Geschäfts-
partners, die nach einer eventuellen unberechtigten Weitergabe 
gegen ACREDIA geltend gemacht werden könnten.

§ 4 Haftung

Die Gradings dienen ausschließlich der Information des Auftrag-
gebers sowie allenfalls berechtigter Dritter und werden ohne 
jede Verpflichtung übermittelt. ACREDIA bietet keine Gewähr für 
die Vollständigkeit und Richtigkeit sowie Verfügbarkeit der Daten 
und Informationen. Schadenersatzansprüche jeglicher Art gegen 
ACREDIA sind ausgeschlossen, es sei denn, die gesetzlichen Ver-
treter oder Mitarbeiter von ACREDIA haben vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt. Die Haftung für indirekte Schäden und Män-
gelfolgeschäden sowie für Schäden durch höhere Gewalt ist aus-
drücklich ausgeschlossen. ACREDIA haftet weiters nicht für Ent-
scheidungen, die vom Auftraggeber aufgrund einer von ACREDIA 
erhaltenen Bonitätsbewertung getroffen werden.

§ 5 Datenschutz und Datensicherheit

Der Auftraggeber, ACREDIA sowie berechtigte Dritte sind ver-
pflichtet, die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und des Bundesgesetzes zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (DSG) zu be-
achten. 

Der Auftraggeber darf nur bei Vorliegen eines berechtigten Interes-
ses nach Art. 6 lit. f DSGVO ein Grading beantragen. Ein derartiges 
berechtigtes Interesse besteht etwa darin, dass sich der Auftrag-
geber vor allfälligen schwerwiegenden finanziellen Nachteilen 
schützen möchte (Gläubigerschutz), wie sie sich beispielsweise 

Allgemeine Bedingungen für die 
Bereitstellung von Bonitätsbewertungen
AGB ACREDIA Grading
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aus drohenden Zahlungsschwierigkeiten eines (potenziellen) Ver-
tragspartners ergeben könnten. ACREDIA hat das Recht, das Vor-
liegen des berechtigten Interesses des Auftraggebers zu überprü-
fen. Im Zweifel hat der Auftraggeber sein berechtigtes Interesse 
gemäß Art. 6 lit. f DSGVO glaubhaft zu machen. 

Details zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch  
ACREDIA finden sich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter  
www.acredia.at/datenschutz.

§ 6 Vertragsdauer

Die Grading-Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen. Sie endet spätestens mit Beendigung des entsprechenden 
Versicherungsvertrages, ohne dass es einer weiteren Kündigung 
bedarf. Die Nutzungsberechtigung für einen Mitversicherten endet 
mit Beendigung des Versicherungsschutzes für diesen.

ACREDIA und der Auftraggeber sind jeweils berechtigt, die  
Grading-Vereinbarung jederzeit schriftlich unter Einhaltung einer 
einmonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten zu kündigen. 
Darüber hinaus sind beide Vertragspartner berechtigt, den Vertrag 
jederzeit aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 
Als wichtiger Grund gilt insbesondere die Nichteinhaltung der Ver-
pflichtung des Auftraggebers, die Gradings streng vertraulich zu 
behandeln und nicht unbefugt weiterzugeben. Für den Auftragge-
ber stellt insbesondere die Änderung der AGB ACREDIA Grading 
2019 einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung dar.

§ 7 Schlussbestimmungen

Erfüllungsort ist Wien. Für allfällige Streitigkeiten wird die aus-
schließliche Zuständigkeit der in Handelssachen zuständigen Ge-
richte in Wien vereinbart. Das Vertragsverhältnis unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen und 
des UN-Kaufrechts.

Änderungen und Ergänzungen der Grading-Vereinbarung bedür-
fen der Schriftlichkeit. Von Änderungen der AGB ACREDIA Grading 
2019 wird der Auftraggeber spätestens einen Monat vor Inkraft-
treten schriftlich informiert. Die Änderung tritt in Kraft, wenn der 
Auftraggeber nicht von seinem Recht zur außerordentlichen Kün-
digung Gebrauch macht.

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die 
Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen 
durch solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck dieses 
Vertrages am nächsten kommen. n


